
 

 
 

    
 

     
          

 
      

 
                   

  
 
       

 
 

       
  

 
        

 
          

       
          
 

 
        

 
          

 
 

Amtsblatt 
der 

Stadt Brilon / Hochsauerland 

Amtliches Veröffentlichungsorgan der Stadt Brilon 
Herausgeber: Stadt Brilon, Der Bürgermeister, Am Markt 1, 59929 Brilon 

Bezug durch die Stadtverwaltung, Fachbereich 1 

Nr. 06 Brilon, 16. August 2024 Jahrgang 54 

I N H A L T : 

1) Hinweisbekanntmachung zur Änderung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes „Südwestfalen-IT“ 

2) Bekanntmachung über die Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied 

3) 111. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im 
Bereich der Kernstadt, "Gewerbegebiet westlich der Hunderbecke" 
Erteilung der Genehmigung und Wirksamwerden gemäß § 6 (5) Baugesetzbuch 
(BauGB) 

4) Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 149 "Gewerbegebiet westlich der 
Hunderbecke" 
Satzungsbeschluss und Inkrafttreten gemäß § 10 (1) und (3) Baugesetzbuch 
(BauGB) 



Hinweisbekanntmachung 

zur Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes „Südwestfalen-IT" 

Die Verbandsversammlung der Südwestfalen-ff hat in ihrer Sitzung am 12.06.2024 die 4. 
Änderung zur Neufassung der Verbandssatzung vom 19.12.2017 beschlossen. Die 
Änderung ist im Amtsblatt .für den Regierungsbezirk Arnsberg Nr. 28 vom 13.07.2024 unter 
der lfd. Nr. 372 auf Seite 285 bekannt gemacht worden. 

Auf die Bekanntmachung wird hiermit nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG) hingewiesen. 

Brilon, 29.07.2024 

Stadt Brilon 
Der Bürgermeister 

thg~
Dr. Christof Bartsch 



Bekanntmachung 

Ober die Ersatzbestimmung für ein Ratsmitglied 

Das Ratsmttglied Thomas Becker, Sandkuhlenweg 19, 59929 Brilon. hat mit Wirkung zum 31. 
August 2024 auf seinen Sitz im Rat der Stadt Brilon verzichtet. 

Die in der Reserveliste der CDU für die Kommunalwahl am 13. September 2020 aufgeführte 
Ersatzbewerberin für Herrn Becker, Frau Cora Steiger, Elisabethstraße 26, 59929 Brilon, hat die 
Wahl abgelehnt. 

Gemäß§ 45 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der zurzeit gültigen Fassung stelle 
ich daher fest, dass 

Herr Johann-Diedrich Stock-Schroer, In der Helle 45, 59929 Brilon 

als nächster unberücksichtigter Bewerber aus der Reserveliste der CDU für die Kommunalwahl am 
13. September 2020 ab dem 1. September 2024 in den Rat der Stadt Brilon nachrückt. 

Gegen diese Feststellung können gemäß § 39 Absatz 1 KWahlG 

jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben, 
die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach der Bekanntmachung dieser Feststellung Einspruch erheben, wenn sie 
eine Entscheidung Ober die Gültigkeit der Feststellung gemäß § 40 Absatz 1 Buchstaben a bis c 
KWahlG für erforderlich halten. Der Einspruch ist beim Wahlleiter der Stadt Brilon, Am Markt 1, 
59929 Brilon, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Brilon, den 2. August 2024 

Stadt Brilon 
Der Wahlleiter 

q~
Dr. Bartsch 



Bekanntmachung 

111. Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon 

im Bereich der Kernstadt, 
"Gewerbegebiet westlich der Hunderbecke" 

Erteilung der Genehmigung und Wirksamwerden 
gemäß § 6 (5) Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 04. Juli 2024 folgenden Feststellungsbeschluss 
gefasst: 

Der Rat der Stadt Brilon beschließt den Entwurf der 111. Flächennutzungsplanänderung als 111. 
Anderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Bereich der Kemstaät, 
"Gewerbegebiet westlich der Hunderbecke", nebst Begründung mit Umweltbericht. 

Hiermit wird in analoger Anwendung des § 2 (3) Bekanntmactiungsverordnung NRW (BekanntmVO) 
in der zurzeit gültigen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem 
Ratsbeschluss vom 04.07.2024 übereinstimmt und dass gemäß § 2 (1) und (2) BekanntmVO 
verfahren worden ist 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat die 111. Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 BauGB mit 
Verfügung vom 01 .08.2024, Az.: 35.02.20.01-007, genehmigt. Die Genehmigungsverfügung ist dieser 
Bekanntmachung als Anlage beigefügt. 

Jedermann kann die 111. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes, die Begründung mit 
Umweltbericht und die zusammenfassende Erklärung nach § 6 a (1) BauGB im Nebengebäude des 
Rathauses Brilon, Strackestraße 2/ 1. OG, Fachlbereich IV -Bauwesen-, Abteilung Stadtplanung, 
während der Dienststunden einsehen. Über deren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

Ergänzend wird die 111. Flächennutzungsplanänderung mit ihren Bestandteilen und Anlagen gemäß 
§ 6 a (2) BauGB über das Internetportal der Stadtplanungsabteilung der Stadt Brilon 

• https: //www.stadtplanung-brilon.de 

unter der Rubrik "Rechtskräftige Bauleitpläne", Unterpu'nkt "Flächennutzungsplan/ ' änderungenl 
-berichtigungen• veröffentlicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 

1. gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der zurzeit 
gültigen Fassung die Ve~letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes 
gegen Satzungen, sonstige ortsrechtflche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d} der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Brilon vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

II. gemäß§ 215 (1) Nr. 1 bis 3 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung 

1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
• Ober das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 (3) Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

unbeachUich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Brilon geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründet, ist darzulegen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach§ 214 (2 a) beachtlich sind. 

Der ca. 2,73 ha große Änderungsbereich umfasst die Flurstücke 141, 142 tlw., 144 tlw., 353, 506, 
507,508 tlw., 509 tlw., 510 und 511 in der Gemarkung Brilon, Flur 8. 

Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich wird eine außerhalb des Plangebietes gelegene Teilfläche 
des Flurstücks 400, Flur 2 in der Gemarkung Niedereimer (Stadtgebiet Arnsberg) in Anspruch 
genommen. Die Ökokonto-Fläche wird unter der Kennnummer Ö-FUE_H-004 .Siepen 
Schwarzwaldstraße" geführt; 

Für den Verlust der Fortpflanzungsstätte des Wlesenpiepers im Plangebiet wird eine artspezifisch 
geeignete CEF-Maßnahme in Form von Grünlandextensivierungen auf einer 30.100 qm großen 
Teilfläche des städtischen Grundstück Gemarkung Brilon, Flur 2, Flurstück 182 (nördlich der B 480 im 
Bereich der Möhneburg) als funktionserhaltene Ausgleichsmaßnahme festgesetzt. 

Die Gebietsabgrenzung der 111. Flächennutzungsplanänderung und die Lage der externen 
Kompensationsfläche bzw. der CEF-Maßnahme sind aus den beigefügten Übersichtskarten 
ersichtlich. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 111. Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 (5) BauGB 
rechtswirksam. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die ortsübliche Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung der 111 . Änderung des wirksamen 
Flächennutzungsplanes der Stadt Brilon im Bereich der Kernstadt, "Gewerbegebiet westlich der 
Hunderbecke" durch die Bezirksregierung Arnsberg1 wird hiermit angeordnet. 

Brilon, den 06.08.2024 

Der Bürgermeister 
1 ertretung 
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Bezirksregierung 
Arnsberg 

Bezirksregierung Amsbefg •Postfach • 59817 Arnsberg Datum: 01. August 2024 

Seite 1 von 1 

Gegen Empfangsbekenntnis 

8ng.: 

Stadt Brilon 

11 111 
r.:F:--:o-:rs:--:t+.::8::-Wf=+siw'--:::B+-,'l<~ ..:_..'........j/ 

Aktenieiohen:Stadt Brilon 
/ 35.02.20.01--007

Der Bürgermeister • _;,.Antwort bitte angeben
Am Markt 1 
59929 Brilon / Auskunn erteilt 

HerrKeut 
rranz-Jooer.keul@J)ra,nrw.de 
Telefon: 02931/82--3414 

Fax:02931/82-40165 

Olanstgebäude:
111. Änderung des Flächennutzungsplans. der Stadt Brilon im Be Seibel1zsuaße 2 
reich der Kernstadt, ,,Gewerbegebiet wesdich der Hunderbecke" 59821Amsberg 

Genehmigung gemäß§ 6 BauGB 

Ihr Antrag auf Genehmigung vom 19.07.2024, 61.20.03.13-109 

Haupl$itz I Lieferadresse: 
Anlagen: Planurkunde, 3 Verfahrensakten Selbenzstr. 1, 59821 Arnsberg 

Telefon: 02931 82·0 

poslsrelle@bra.mw.de
Sehr geehrte Damen und Herren, 

www.bra.nrw.de 

unter Bezugnahme auf Ihren o.g. Antrag genehmige.ich die am Service1&iten: 
Mo-Do 08:30-12:00 Uhl04.07.2024 vom Rat der Stadt Brilon beschlossene 111. Änderung des 

13:30-16:00 UhrFlächennutzungsplans der Stadt Brilon im Bereich der Kernstadt, .Ge
Fr 08:30-14:00Uhr 

werbegebiet westlich der Hunderbecke" gemäß § 6 Abs. 1 BauGB. 

Landeshauptkasse NRW 
Bitte.übersenden Sie mir einen Nachweis Ober die Bekanntmachung ge bei der Helaba~ 
mäß§ 6 Abs. 5 BauGB, eine Ausfertigung des Plans und der Begrün IBAN: 

d_ung sowie die zusammenfassende Erklärung·gemäß § 6a Abs. 1 DE59 3005 0000 0001 6835 15 

BIC: WELADEDDBauGB bis zum 02.10.2024 - möglichst in digitaler Form. 

Umsatzsteuer 10: 
Der Hochsauerlandkreis erhält eine Durchschrift meiner Genehmigung. DE123878675 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag Informationen zurVe-.rsrbeltUng 

Ihrer Oa1en finden Sie auf der ro1-

ge.r1den Internetseite:(k_Q_ https1twv.w.bra.nrw.de/lhe• 
(Keul) men/d/datenschut!I 

www.bra.nrw.de
mailto:poslsrelle@bra.mw.de
mailto:rranz-Jooer.keul@J)ra,nrw.de


Stadt Brilon 
111. FNP-Änderung 
Kernstadt 
.Gewerbegebiet westl. 
Hunderbecke" 
,---- ,
1 1 Plangebietsgrenze 
L ----

ohne Maßstab Stand: 12.04.2024 



_
,

,

•

f- (.1 '{; -~~ 1'1'2., - -,.kl Q; \ f ' - - , , / • • • -
- . il ~ ,f~ ~ --""';::%, //. .1.. ~ - ~- ~ .... ._7 •,_ ,·..-.~~ );l_

\ , . \ - .,....._.,. - ..i!.~ • ' ' , ~- :~ ..., .........._ ...~ ....... • 

' ' \ ~cf \ -,-- \ ,)', L: _;,'I ~ ~ "N, - !;" , ,f~. 

i , \ . ,, ,• - · ' 1 i'' _ \ ' '-• ..,,,, - -· /' • .... '/ _ -'· ' 1 ... t: . ~ ' 

H ,e r- :~d „ r ,· l~ """=f?I_' ~ - n ·,.", ~~- ·:•, f •, (/ ,f .r•·""" _-...:,,-- --;;, -:. ~ • 1 r ,..~----- - 'i,, ,jjP",, , ~ ' • • l '< "- ' 'l -1 ,,, / ..,_~ - _;- h ~# -..._, JI --. • i 
} ....__,.. ' " ~ - - u ~, 

., 

,, ··~~,.,,, - - \ 

~znn•b•,(I \ 1 ~ 1 -ß ~ - ·,, •• •-~ ~ '. ~ \ 
1l 1' \. r.. ./ ·- -;,~-... 't,.,,._¾,; __ e .d e r e 1 ~~, r\~~I -lJ'i;!:.i_ _ · ~'.\ 8 

-~ \ 1 ,1/i. -~ II\ -- ~ - - - "' - - - J~., - ~ 1/ l • ' •~ t ,, ~ 1: 

I
,::;:,,--,...-~--,, .. <'....~-'~~ . 1 ;J1 l • .....,. ,.., .\ ', •- , '<',,.)-,,\ ~. ' _~-.)Y,✓ 
~.:;,, ~ +~ .?· ' .----... ~.... + f ' ' ~ ' '· 

( Ir - 1 i)<. ' r "-"- ,,__ _ ·- . • 'I- ~ ~i- ·1 ' ,,,,Jt,/,,., /\~ \, ., •\' " ~ ~ -.:.~ 
. • / 11 \ ,L ~ {( . Y '. '- --:~, 1\ \ •. . , ,,. _~ ::, , / ?'! n, r.J/fl11_ f, ~ 11 1.;r=~ - \~ - ~-- \\ r, • :.. • . \ ~~:~...,~~)~/' . ~"~111 '\ 1{ ' \~. \ , , ~, ' /~ 

~ ijAHNSBl:ßG • -·-c -- .,.'. f 'f~ /( :._ '~ \ ~•, ~· ,,r_ . _~-- • ,
\'., '• / I' ·• ~ ' :,.J ~ u i••' LV/4 
·o~ /, • S-.,~ //;'' -·- I. :S,.,~ , ', , • I • :, ·/, .r.,,~. ~-~J{ j -1/ .._. f ~ :. ~' , ,~,WJ.~1~- -~-- ~ ,\ - - \) .,/'' ', 
~-_;,r, ""'!:' ,~A j'v1=.,•1u ,~ \ \ 0 V #. ) ---., ~ :;
./i' '. ~ , ....,_, iL ~-<.-::-;? t ' i I' "' ' ' - • 'y/; ,•
.;.~:;;,,~~.,. ..:,._,• -_ aß': ~ { ;i ,: ~, 1 li 1 • ' ( ,:._..,,1• .~.,,,, ~ 

~-~9" Y, - f II ,,_.1_ ·, ' lf 1 
~s:z~• -J...-:(:_'>.c_, - ~~ ,' ~\ ( . ;1,,• '\ - ' •, , \;\Oll'b,,,'!,J < 

1
1-f,....1, • , ~r-~:'Y • ·., * , ,r ' ~ ' • " ":'
w.VY-eROeHF.{A., EJJf • t~, ••~ - , , 4- ,,~ ;& . ~ A·•

0 
rl -

1 13/. ,'·'Ji!,.- ~ -~t~~PJr ,: ' 1 JI:.)._ NI.EDER)-~ ? \ "- - ~ 
7.._:,&~\,-.;. '. ' :e! .._,.. "' , jl .i.l ~~.u.'. , .\'<' ,: ;,.- - -- -

:,,~~ - . . • ! ''-'- · '· ef-'1' 11?l, ff"~'i_,~- ' - {~.i .fr.~~?EJMER\ i;D ~ 
, {('_ .,,_ ,_ll" ' , '~ ,.~~• ~ 'Al\1' ~J! Al!,. ffi~·~ h l ', - /_ - L,,slle...Alt,1fl dl 
.., · -· ' -....... ~ ,....~~- • • ' ·•.J • '· - ., '.~, - -... 

4 

'J~ . ..... ,,~~ ~ p ,,_= --:·•• ~. ' • ~ - -">'!. 'fs~ · ' t ,;;1:· --'-~ • •~ ;-c 
1 ~-~ ::-o: • "' f:....~ -..-- "Jf ,-:1 ~..-- ,,:-; ,, f:};:~;----~ ♦, " r ~ - ~ ' -~:~ /JrJ, • ~r-: "~"' ~ -?' ~~~9:~'.·:.:_-,\ ~--~ (i; / f.:,;-~"'~ ) \..)'jf'~~ --~ tJ·i~'f ,,,

'>< \ ~~ - --~ '' ~ ~-~,,. ,,... IK,;:; .,•.,, , _"9 /-' J- -<;-:. , ~ ..., · - .. " ..... - - • • - • .. - J .. ~ " ,N~ rJ - , ,. • 

Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 149 " Gewerbegebiet westlich der Hunderbecke" 

Lage der externen Kompensationsfläche (rote Fläche) auf einer 77.655 qm großen Teilfläche des GruridstOckes Gemarkung 
Niedereimer, Flur 2, Flurstück 400 im Stadtgebiet von Arnsberg (Grundlage: Topografischen Karte) 



Lage der Ausgleichsfläche 

Gemarkung ~rilon, Flur 2, Flurstück 182 

Lage auf Grundlage der Topografischen Karte (Maßstab 1 : 10.000) 
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Bekanntm·achung 

Bebauungsplan 
Brilon-Stadt Nr. 149 

"Gewerbegebiet westlich der Hunderbecke" 

Satzungsbeschluss und Inkrafttreten 
gemäß § 1 o(1) und (3) Baugesetzbuch (BauGB) 

Der Rat der Stadt Brilon hat in seiner Sitzung am 04. Juli 2024 folgenden Beschluss gefasst: 

Der Rat der Stadt Brilon beschließt den Entwurf des Bebauungsplanes Brilon-Stadt Nr. 149 
"Gewerbegebiet wes/lieh der Hunderbecke" gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung und die 
Begründung mit Umweltbericht in der zur Sitzung vorgelegten Fassung. 

Hiermit wird in analoger Anwendung des§ 2 (3) Bekanntmachungsverordnung NRW (BekanntmVO} 
In der zurzeit gültigen Fassung bestätigt, dass der Wortlaut des vorstehenden Beschlusses mit dem 
Ratsbeschluss vom 04.07.2024 übereinstimmt und dass gemäß § 2 (1) und (2) Bel<anntmVO 
verfahren worden isl 

Der in Kraft getretene Bebauungsplan, die Begrüridung mit Umweltbericht und die 
zusammenfassende Erklärung können von jedermann im Nebengebäude des Rathauses Brilon, 
Strackestraße 2/ 1. OG, Fachbereich IV -Bauwesen-, Abteilung Stadtplanung während der 
Dienststunden eingesehen werden. Über deren Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

Ergänzend wird das Planwerk mit seinen Bestandteilen und Anlagen-gemäß§ 10 a (2) BauGB Ober 
das Internetportal der Stadtplanung;;abteilung der Stadt Brilon 

• https: /lwww.stadtplanung-brilon.de 

unter der Rubrik "Rechtskräftige Bauleitpläne", Unterpunkt ' Bebauungspläne" veröffentlicht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass 

1. gemäß § 7 (6) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW} in der 
zurzeit gültigen Fassung die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses 
Gesetzes gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung oder sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d} der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Brilon vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 
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II. gemäß§ 215 (1) Nr. 1 bis 3 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung 

1. eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften Ober das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

3. nach§ 214 (3) Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegen9ber der Stadt Brilon geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründet, ist darzulegen. Salz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach§ 214 
(2 a) beachtlich sind. 

Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB Ober die Entschädigung der durch 
diesen Bebauungsplan entstehenden Vermögensnachteile sowie Ober die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Das ca. 4,35 ha große Bebauungsplangebiet befiindet sich im Norden der Briloner Kernstadt und 
umfasst die Flurstücke 141, 142 tlw., 144 tlw., 353, 485, 486, 488, 490, 503, 504, 505, 506, 507, 
508 tlw., 509, 510, 511, 512 und 513 in der Gemarkung Brilon, Flur 8 sowie die Flurstücke 601 und 
604 in der Gemarkung Brilon, Flur 61. 

Für den naturschutzrechllichen Ausgleich wirdl eine außerhalb des Bebauungsplangebietes 
gelegene Teilfläche des Flurstücks 400, Flur 2 in der Gemarkung Niedereimer (Stadtgebiet 
Arnsberg) in Anspruch genommen. Die Ökokonto-Fläche wird unter der Kennnummer Ö-FUE_H-
004 „Siepen Schwarzwaldstraße" geführt. Details sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

Für den Verlust der Fortpflanzungsstätte des Wiesenpiepers im Plangebiet wird eine artspezifisch 
geeignete CEF-Maßnahme in Form von GrOnlandextensivierungen auf einer 30.100 qm großen 
Teilfläche des städtischen Grundstück Gemarkung Brilon, Flur 2, Flurstück 182 (nördlich der B 480 
im Bereich der Möhneburg) als funktionserhaltene Ausgleichsmaßnahme festgesetzt. 

Die Gebietsabgrenzung des Bebauungsplanes und die Lage der externen Kompensationsfläche 
bzw. der CEF-Maßnahme sind aus den beigefügten Übersichtskarten ersichtlich. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 149 "Gewerbegebiet westlich 
der Hunderbecke" gemäß § 10 (3) BauGB in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes Brilon-Stadt Nr. 149 
"Gewerbegebiet westlich der Hunderbecke• als Satzung wird hiermit angeordnet. 

Brilon, den 06.08.2024 

Der Bürgermeister 
1 ertretung 

Ba ge 
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Bebauungsplan Brilon-Stadt Nr. 149 "Gewerbegebietwestlich der Hunderbecke" 

Lage der externen Kompensationsfläche (rote Fläche) aufeiner 77.655 qm großen Teilfläche des Grundstückes Gemarkung 
Niedereimer, Flur 2, Flurstock 400 im Stadtgebiet von Arnsberg (Grundlage: Topografischen Karte) 
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Lage der Ausgleichsfläche 

Gemarkung Brilon, Flur 2, Flurstück 182 

Lage aufGrundlage der Topografischen Karte (Maßstab 1 : 10.000) 
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Lage auf Grundlage der Amtlichen Basiskarte (1 :2.500) 
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